










 
LANDRATSAMT 

KYFFHÄUSERKREIS 
 

Hausadresse Telefon�Nr. 03632 741�0   Bankverbindung  :   
Landratsamt Kyffhäuserkreis Telefax�Nr. 03632 741�135  IBAN: DE58 8205 5000 3100 0059 28 
Markt 8 Internet www.kyffhaeuser.de   SWIFT�BIC:  HELADEF1KYF 
99706 Sondershausen E�Mail landratsamt@kyffhaeuser.de    

 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Geschäftszeichen Sondershausen, 

 III.2.2 � 621.41�02000526/24 22.09.2020 
 
S t e l l u n g n a h m e  
des Landratsamtes Kyffhäuserkreis als Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Planungsträger: Gemeinde Kyffhäuserland, vertreten durch den Bürgermeister,  

99707 Kyffhäuserland, OT Bendeleben, Neuendorfstraße 3 
Baugrundstück: Kyffhäuserland, OT Göllingen, Am Schacht 
Flurstück1Nr.: Göllingen 5�351/285 
Planverfasser: Baukonzept Neubrandenburg GmbH, 17034 Neubrandenburg, Gerstenstraße 9 
Bauleitplanung 
TÖB: 

Vorentwurf Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 01/2017 "PV�Freiflächenanlage 
Am Schacht" 5�351/285" 

Antrag vom: 12.08.2020 
 
Aufgrund Ihrer Anforderung vom 10.08.2020 (Posteingang 12.08.2020) wurden entsprechend ihres Auf�
gabenbereiches folgende Fachbehörden des Landratsamtes in das Bauleitplanverfahren einbezogen: 
 

− Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft 
− Bauverwaltungsamt/Brandschutz/Denkmalschutz 
− Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung 
− Ordnungsverwaltung SG Straßenverkehrsbehörde 
− Ordnungsverwaltung SG Brand� und Katastrophenschutz 
− Gebäude� und Liegenschaftsverwaltung 
− Gesundheitsamt/Hygiene 
− Kreismusikschule/Kulturpflege/Tourismus 

 
In den 14 Anlagen zu diesem Schreiben übergebe ich Ihnen die Stellungnahmen zu den Belangen der 
Fachbehörden des Landratsamtes Kyffhäuserkreis. 
 
Bei Rückfragen steht Ihnen Schmücking, Falko, Bauverwaltungsamt, Tel. 03632/741�610 zur Verfügung. 
 
 
Hochwind�Schneider 
L a n d r ä t i n 

Landratsamt Kyffhäuserkreis    Postfach 1165    99701 Sondershausen 
(BV/BA) 
 
 
Gemeinde Kyffhäuserland 
vertreten durch den Bürgermeister 
OT Bendeleben 
Neuendorfstraße 3 
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Anlage Nr. 1 zum Schreiben vom 22.09.2020 AKZ: 02000526/24 
 
Stellungnahme des Amtes für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft 
Bereich Untere Naturschutzbehörde 
 
 
1.  Keine Anregungen und Hinweise 
 
2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit auf Grund fachgesetzlicher Regelungen, die 

ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können  
 
a) Einwendungen 
 
� Kompensationsmaßnahmen fehlen. 
� Artenschutzbelange wurden unzureichend berücksichtigt. Die benannten Gutachten fehlen. 
� Der Landschaftsplan sieht für den südlichen Flurstücksbereich keine Bebauung vor. 
� Die Biotopbestandsaufnahme entspricht im südlichen Flurstücksbereich nicht den Gegebenheiten. 
� Die Biotopbewertung für den Bestand entspricht nicht der Anleitung für Thüringen und ist zudem zu 
niedrig angesetzt. 
 
b) Rechtsgrundlage 
 
§ 1a BauGB i. V. M. § 18 BNatSchG; § 11 Abs. 3 BNatSchG; § 44 Abs. 1 BNatSchG 
 
c) Möglichkeiten der Überwindung 
 
Überarbeitung 
 
3.  Fachliche Stellungnahmen 
 
 
 
 
Anlage Nr. 2 zum Schreiben vom 22.09.2020 AKZ: 02000526/24 
 
Stellungnahme des Amtes für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft 
Bereich Untere Abfallbehörde 
 
 
1.  Keine Anregungen und Hinweise 
 
 
 
 
Anlage Nr. 3 zum Schreiben vom 22.09.2020 AKZ: 02000526/24 
 
Stellungnahme des Amtes für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft 
Bereich Untere Immissionsschutzbehörde 
 
 
1.  Keine Anregungen und Hinweise 
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Anlage Nr. 4 zum Schreiben vom 22.09.2020 AKZ: 02000526/24 
 
Stellungnahme des Amtes für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft 
Bereich Untere Bodenschutzbehörde/Altlasten 
 
 
1.  Keine Anregungen und Hinweise 
 
2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit auf Grund fachgesetzlicher Regelungen, die 

ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können  
 
a) Einwendungen 
b) Rechtsgrundlage 
c) Möglichkeiten der Überwindung 
 
3.  Fachliche Stellungnahmen 
 
Nach dem derzeitigen Stand der Verdachtsflächenerfassung sind im Plangebiet keine altlastverdächtigen 
Flächen i. S. d. § 2 Abs. 6 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanie�
rung von Altlasten (Bundes�Bodenschutzgesetz� BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502) zuletzt 
geändert durch Art. 3 Abs. 3 der Verordnung vom 27.09.2017 (BGBl. I S. 3465) im Thüringer Altlasten�
informationssystem (THALIS) erfasst.  
 
Sollten sich bei der Bearbeitung des Bebauungsplanes und bei der Realisierung des Vorhabens weitere 
Verdachtsmomente für das Vorliegen schädlicher Bodenveränderungen/Altlasten oder einer Beeinträchti�
gung anderer Schutzgüter (Luft, Wasser) ergeben, so sind diese im Rahmen der Mitwirkungspflicht sofort 
dem LRA Kyffhäuserkreis, Untere Bodenschutzbehörde, anzuzeigen, damit im Interesse der Umwelter�
fordernisse ggf. geeignete Maßnahmen koordiniert und eingeleitet werden können. 
 
Auf die Einhaltung der relevanten Forderungen folgender Gesetze wird ausdrücklich hingewiesen: 
 

� Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bun�
des� Bodenschutzgesetz � BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502) 

 
� Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bundes� Bodenschutzgesetzes (ThürBodSchG) vom 

 16.12.2003 (Gesetz� und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen Nr.15, S. 511) 
 

� Bundes�Bodenschutz� und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554). 
 
Das Landratsamt Kyffhäuserkreis, Untere Bodenschutzbehörde, ist bis zur endgültigen Klärung des 
Altlastenverdachtes bei allen baulichen Aktivitäten wie Erschließungs�, Abbruch� und Baumaßnahmen 
einschl. Umnutzungen von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen usw. vor Beginn der Ausführung einzubezie1
hen. 
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Anlage Nr. 5 zum Schreiben vom 22.09.2020 AKZ: 02000526/24 
 
Stellungnahme des Amtes für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft 
Bereich Untere Wasserbehörde 
 
 
1.  Keine Anregungen und Hinweise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage Nr. 6 zum Schreiben vom 22.09.2020 AKZ: 02000526/24 
 
Stellungnahme Bauverwaltungsamtes 
Bereich Planung 
 
 
1.  Keine Anregungen und Hinweise 
 
2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit auf Grund fachgesetzlicher Regelungen, die 

ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können  
 
a) Einwendungen 
b) Rechtsgrundlage 
c) Möglichkeiten der Überwindung 
 
3.  Fachliche Stellungnahmen 
 
Im Plan wurde eine Erschließung für das Vorhaben über angrenzende Flurstücke beschrieben. Die Ge�
meinde hat die Erschließung aber nicht abschließend geregelt. Das Flurstück 315 der Gemeinde Kyffhäu�
serland ist keine öffentliche Verkehrsfläche, so dass im Nachgang Regelungen zur Nutzung (Baulast) er�
forderlich sind.  
 
Die Gemeinde hat Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land�
schaft nach § 9 Abs.1 nr.20 BauGB festgesetzt. Diese Flächen werden allgemein im Plan mit T�Linie um�
grenzt. Im vorliegenden Plan sind diesbezüglich keine Flächen festgesetzt. Die Größe bzw. der Anteil 
dieser Flächen ist unbestimmt. Die Darstellung der Module im Plan ist keine Festsetzung und damit un�
verbindlich. Die Maßnahme ist somit unbestimmt und in der Folge rechtlich nicht umsetzbar. Gleiches 
betrifft auch eine Terminierung „Mitte Juli“. Wie will die Gemeinde dies zukünftig kontrollieren? 
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Anlage Nr. 7 zum Schreiben vom 22.09.2020 AKZ: 02000526/24 
 
Stellungnahme des Bauverwaltungsamtes 
Bereich Brandschutz 
 
 
1.  Keine Anregungen und Hinweise 
 
2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit auf Grund fachgesetzlicher Regelungen, die 

ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können  
 
a) Einwendungen 
b) Rechtsgrundlage 
c) Möglichkeiten der Überwindung 
 
3.  Fachliche Stellungnahmen 
 
Die Forderungen des Pkt. 8.5 Brandschutz des B�Plan Nr. 01/2017 sind bei der Realisierung der Anlage 
umzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
Anlage Nr. 8 zum Schreiben vom 22.09.2020 AKZ: 02000526/24 
 
Stellungnahme des Bauverwaltungsamtes 
Bereich Denkmalschutz 
 
 
1.  Keine Anregungen und Hinweise 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage Nr. 9 zum Schreiben vom 22.09.2020 AKZ: 02000526/24 
 
Stellungnahme der Ordnungsverwaltung 
Bereich Brand� und Katastrophenschutz 
 
 
1.  Keine Anregungen und Hinweise 
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Anlage Nr. 10 zum Schreiben vom 22.09.2020 AKZ: 02000526/24 
 
Stellungnahme der Ordnungsverwaltung 
Bereich Straßenverkehrsbehörde 
 
 
1.  Keine Anregungen und Hinweise 
 
2.  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit auf Grund fachgesetzlicher Regelungen, die 

ohne Zustimmung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können  
 
a) Einwendungen 
b) Rechtsgrundlage 
c) Möglichkeiten der Überwindung 
 
3.  Fachliche Stellungnahmen 
 
Aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde Kyffhäuserkreis bestehen keine Einwände gegen das geplante Vor�
haben. Sollte es zu Sperrungen öffentlicher Verkehrsflächen kommen, sind rechtzeitig vor Beginn der 
Arbeiten verkehrsregelnde Maßnahmen gemäß § 45 Abs. 6 StVO, durch das Bauunternehmen, mit der 
Straßenverkehrsbehörde Kyffhäuserkreis abzustimmen und entsprechende Anträge bei der Straßenver�
kehrsbehörde einzureichen. Eventuelle Anbindungen an die L 2290 müssen im Vorfeld mit dem Straßen�
baulastträger, Landesamt für Bau und Verkehr Region Nord abgestimmt und bei dem Straßenbaulastträger 
beantragt werden. 
 
 
 
 
 
 
Anlage Nr. 11 zum Schreiben vom 22.09.2020 AKZ: 02000526/24 
 
Stellungnahme Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung 
 
 
1.  Keine Anregungen und Hinweise 
 
 
 
 
 
 
Anlage Nr. 12 zum Schreiben vom 22.09.2020 AKZ: 02000526/24 
 
Stellungnahme 1. Kreisbeigeordneter – Kreismusikschule/Kulturpflege/Tourismus 
 
 
1.  Keine Anregungen und Hinweise 
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Anlage Nr. 13 zum Schreiben vom 22.09.2020 AKZ: 02000526/24 
 
Stellungnahme FB Innere Verwaltung – Gebäude� und Liegenschaftsverwaltung 
 
 
1.  Keine Anregungen und Hinweise 
 
 
 
 
Anlage Nr. 14 zum Schreiben vom 22.09.2020 AKZ: 02000526/24 
 
Stellungnahme des Gesundheitsamtes/Hygiene 
 
 
1.  Keine Anregungen und Hinweise 
 
 
 





































1

Schulz, Fanny-Maria

Betreff: AW: Göllingen, PV-Freiflächenanlage Am Schacht

Von: Rahming, Kerstin <Kerstin.Rahming@netkom.de>  
Gesendet: Dienstag, 18. August 2020 09:37 
An: Info <Info@baukonzept-nb.de> 
Betreff: Göllingen, PV-Freiflächenanlage Am Schacht 
 
Vorgangsnummer: 20205298 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seitens der Thüringer Netkom GmbH bestehen keine Einwände zu o. g. Baumaßnahme. In 
dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich weder Informationskabel der TEAG Thüringer 
Energie AG noch der Thüringer Netkom GmbH. 
 
Diese Auskunft gilt maximal für drei Monate ab Ausstellungsdatum, soweit keine andere 
Gültigkeitsdauer angegeben ist. 
 
 
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Freundliche Grüße 
Kerstin Rahming 
 
Bau/Dokumentation 
Telefon: 03643-213036 
Fax: 03643-213089 
doku@netkom.de 
 
Thüringer Netkom GmbH 
Schwanseestraße 13 
99423 Weimar 
www.netkom.de 
 
Geschäftsführer: Karsten Kluge | Hendrik Westendorff Sitz: Weimar Registergericht Jena HRB 108822 
 
Diese E-Mail enthält vertrauliche und/ oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder 
diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte 
Kopieren sowie unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 
Hinweis zum Datenschutz: Der Thüringer Netkom GmbH ist der Schutz Ihrer Daten wichtig. Auch durch die Kommunikation per E-
Mail werden personenbezogene Daten ausgetauscht. Erfahren Sie mehr unter: Datenschutz Thüringer Netkom (siehe dort: verlinkte 
PDF-Dokumente) 
 


















